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1. Ein Qualitätslabel für europäische Schulbildung

Mit der zunehmenden Internationalisierung der Bildungsangebote wächst das Interesse an einem international anerkannten Schulabschluss, der weltweit den direkten Hochschulzugang ohne Sprachprüfung ermöglicht. In Europa fehlt es nicht an geeigneten Bildungskonzepten, die die Vorbereitung auf internationale Studiengänge beinhalten und an öffentlichen Schulen vielerorts umgesetzt werden, doch sind diese nicht transparent und einheitlich dokumentiert und daher nicht weltweit verständlich und anerkannt. Diese Kriterien erfüllen zur Zeit eher Abschusszeugnisse und Zertifikate außerschulischer Anbieter und Institutionen wie z.B. TOEFL, CAMBRIDGE ESOL-certifications oder das International Baccalaureate Diploma (IB) der Genfer International Baccalaureate Organization (IBO). 

Das hohe öffentliche Interesse an derartigen Zertifizierungen macht deutlich, dass die internationale Anerkennung des Bildungsabschlusses der öffentlichen Schulen gestärkt werden sollte. Dies ist ein europaweites Problem und wurde u.a. bei den Europäischen Arbeitstagungen zum Fremdsprachenunterricht im Oktober 2004 in Scheveningen und zu bilingualen Unterrichtsangeboten im März 2005 in Luxemburg deutlich. Beispielsweise wird in der Vielzahl europäischer Abiturzeugnisse die besondere Qualität bilingualer Bildung für Adressaten an Hochschulen und in der Berufswelt nicht unmissverständlich deutlich. 

Es wird vorgeschlagen, dem Abiturzeugnis und seinen nationalen Varianten in Europa durch ein europäisches Qualitätslabel zu internationaler Anerkennung zu verhelfen. Ein Name muss im Konsens gefunden werden, im Folgenden wird als Arbeitstitel "Europäisches Mehrsprachenabitur - European plurilingual baccalaureate - - Baccalauréat européen plurilingue" gewählt. 
2. Anforderungen für ein Europäisches Mehrsprachenlabel

Das Europäische Mehrsprachenabitur kombiniert die Vorzüge internationaler Bildungsgänge wie z.B. das International Baccalaureate (IB) mit der Aufgabe, Schülerinnen und Schüler durch Förderung von Mehrsprachigkeit und fachlicher Kompetenz in europäischer und internationaler Perspektive darauf vorzubereiten, am sozialen und kulturellen Leben in einem durch sprachliche und kulturelle Pluralität gekennzeichneten Europa teilzuhaben, dieses mit zu gestalten und international zu vertreten. 

Das Europäische Mehrsprachenabitur ist ein zusätzliches Exzellenzlabel zu nationalen Reifeprüfungen. 

Es basiert auf der Europäischen Konvention Nr. 15 über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse vom 11. Dezember 1953.  Durch diese Konvention ist die europaweite Anerkennung nationaler Reifeprüfungen bereits erreicht. Die Zulassung zum Studium in einem Gastland wird aber ausdrücklich an ausreichende Sprachkenntnisse gebunden. Ausreichende Sprachkenntnisse für die Aufnahme eines Hochschulstudiums sind nicht eindeutig definiert, europaweit setzen sich jedoch zwei Faktoren durch: 

1. Sprachkompetenz auf dem Niveau B2 der selbstständigen Sprachverwendung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. 

2. Erfahrung mit der Anwendung der Fremdsprache im Sachzusammenhang. Europaweit besteht Einigkeit darüber, dass in den allgemein- und berufsbildenden Schulen die Anwendung von Sprachkenntnissen im Fachzusammenhang durch bilinguales Lernen bzw. CLIL (content based language learning) oder EMILE (enseignement de la matière dans la langue étrangère) verstärkt werden soll, um die internationale Berufs- und Studierfähigkeit der Schulabgänger zu sichern.

Das Europäische Mehrsprachenabitur verbindet diese Faktoren mit der Forderung der Europäischen Kommission und des Europarates, jeder europäische Bürger und jede europäische Bürgerin solle über Kompetenzen in mindestens zwei modernen Fremdsprachen neben der Muttersprache verfügen und sich aktiv am öffentlichen Leben auf regionaler, nationaler  und europäischer Ebene beteiligen können. 

Die Mindestanforderungen für das Europäische Mehrsprachenabitur lauten: 

· Kompetenz in mindestens zwei modernen Fremdsprachen auf dem Referenzniveau B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens und Nachweis der Anwendung einer dieser Fremdsprachen in einem in die Gesamtqualifikation eingehenden Sachfach mindestens in den letzten beiden Jahren bis zum Abitur. 

· Kompetenz zu europäischer und internationaler Orientierung (EIO), nachgewiesen durch entsprechende Unterrichtsangebote im Rahmen der nationalen Curricula sowie durch die schriftliche Dokumentation der Beteiligung an einem europäischen oder internationalen Projekt. 

Zum Nachweis der sprachlichen Qualifikation sind die folgenden Varianten denkbar. Variante 1 und 2 stellen die Mindestanforderung dar, Variante 3 beinhaltet zusätzliche Leistungen:

Variante 1:
Nachweis der erforderlichen Sprachkompetenz in einer modernen Fremdsprache + erfolgreiche Belegung eines in die Gesamtqualifikation eingehenden Sachfachs in einer weiteren modernen Fremdsprache. 

Variante 2:
Erfolgreiche Belegung von zwei in die Gesamtqualifikation eingehenden Sachfächern in zwei unterschiedlichen modernen Fremdsprachen.

Variante 3:
Nachweis der erforderlichen Sprachkompetenz in zwei modernen Fremdsprachen + erfolgreiche Belegung eines in die Gesamtqualifikation eingehenden fremdsprachlichen Sachfachs oder mehrerer Sachfächer in einer oder mehreren Fremdsprachen.
3. Vorzüge des Europäischen Mehrsprachenabiturs

Folgende positive Aspekte zeichnen das Europäische Mehrsprachenabitur aus:

· Es stellt ein Qualitätslabel dar, das aufgrund seiner studienrelevanten Anforderungen international überzeugen und Anerkennung finden kann. Es trägt damit zur Mobilität für Studium und Beruf bei.

· Es sichert sowohl Mehrsprachigkeit als auch fremdsprachliche Kompetenz.

· Es stellt einen hohen Lernanreiz für Schülerinnen und Schüler dar. 

· Nationale Curricula und Prüfungen bleiben unberührt. 

· Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage einer europäischen Vereinbarung in nationaler Verantwortung.

· Aufwändige bi- oder trinationale curriculare Angleichungen und gegenseitige Kontrollen entfallen.

· Schulentwicklung und Lehreraus- und -fortbildung in Bezug auf Mehrsprachigkeit, Sprachkompetenz, Bilingualität und europäisches und internationales Engagement werden gefördert;

· Die europaweite Zusammenarbeit von Schulen sowie die Mobilität und Integration von Lehrkräften und Fremdsprachenassistenten wird unterstützt. 

· Kostenneutrale Umsetzung ist möglich. 

· Bereits bestehende binationale Vereinbarungen bleiben unberührt und lassen sich integrieren (AbiBac, OIB u.a.).  

4. Schritte zur Realisierung des Europäischen Qualitätslabels
An der Konzeption des Europäischen Mehrsprachenabiturs sind Vertreterinnen und Vertreter der Kultusministerkonferenz der deutschen Länder sowie der Bildungsministerin Frankreichs und der Niederlande beteiligt. Die Federführung hat das Land Nordrhein-Westfalen. 

Zur Vorbereitung des Antrags auf Abschluss einer Europäischen Konvention zum Europäischen Mehrsprachenabitur startet ein Projekt mit einer vorläufigen Laufzeit von 3 Jahren (2005-2007). Im Herbst 2005 findet eine Fachtagung zur Abstimmung des Projekts mit den Ländern der Bundesrepublik Deutschland statt.  Gleichzeitig wird der europäische Abstimmungsprozess eingeleitet.

Die Vorbereitungsgruppe ist für Rückmeldungen und Vorschläge, auch in Bezug auf die Namensfindung für das geplante Qualitätslabel, dankbar.

� Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. � HYPERLINK "mailto:henny.roenneper@msw.nrw.de" ��henny.roenneper@msw.nrw.de� . Die Vorbereitungsgruppe ist für Rückmeldungen und Vorschläge, auch in Bezug auf die Namensfindung für das geplante Qualitätslabel, dankbar.


� Onderwijs en burgerschap, Raad von Onderwijs, Nederlands Voorzitterschap, okt. 2004, EDUC 188
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